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Was sind „(neue) Minderheiten“ und wie können 

sie entstehen? 

Der Begriff der Minderheiten ist rechtlich nicht genau 

und einheitlich definiert. Es gibt aber mehrere 

internationale Dokumente, Verträge und Empfehl-

ungen, die sich dem Minderheitenbegriff annähern 

bzw. ihn verwenden.  1979 und 1985 haben beispiels-

weise UN-Kommissionen zum Thema Minderheiten 

Definitionen erarbeitet, die seither von vielen anderen 

Dokumenten und Staaten weitgehend übernommen 

bzw. akzeptiert wurden. Demnach lassen sich 

objektive und subjektive Merkmale von Minderheiten 

unterscheiden. Im Folgenden werden die wichtigsten 

Punkte, die eine (neue) Minderheit ausmachen, 

angeführt.  

Als wichtige Elemente von Minderheiten gelten die 

zahlenmäßige Unterlegenheit im Vergleich zur 

Gesamtbevölkerung sowie ihre nicht-dominante 

Stellung im Staat. Darüber hinaus hat eine Minderheit 

ethnische, religiöse, kulturelle oder sprachliche 

Gemeinsamkeiten, die sie von der Gesamtbevölkerung 

unterscheidet und möchte diese „Besonderheit“ auch 

pflegen und beibehalten. Als letzter wichtiger 

(objektiver) Punkt gilt eine dauerhafte und feste 

Verbindung zu dem Staat, in dem die Gruppe lebt. Im 

österreichischen Gesetz wird hier beispielsweise das 

Wort „ansässig“ oder „Beheimatung“ verwendet. Eine 

Gruppe gilt als in Österreich „beheimatet“, wenn sie 

seit mindestens drei Generationen, also etwa 90 bis 

100 Jahre, hier lebt (Hilpold 2004: 104). In manchen 

internationalen Dokumenten wird außerdem das 

Kriterium der Staatsangehörigkeit angeführt, das 

besonders im Zusammenhang mit neuen Minderheiten 

jedoch umstritten ist. Neben diesen objektiven 

Kriterien ist es aber auch wichtig, dass eine Gruppe von 

Menschen sich selbst als Gemeinschaft versteht, eine 

gewisse gemeinsame Identität und ein Solidaritäts-

gefühl entwickelt hat und die eigene Kultur, Sprache, 

etc. bewahren und pflegen möchte (subjektive 

Merkmale).  

 

 

Alte und neue Minderheiten und ihre Rechte 

Historisch betrachtet entstehen (autochthone) 

Minderheiten häufig, weil sich die Zugehörigkeit ihres 

Wohngebiets durch die Veränderung von 

Staatsgrenzen oder den Zerfall eines Staats in mehrere 

Nationalstaaten verändert und eine Gruppe von 

Menschen sich plötzlich in einem „neuen“ Staat 

wiederfindet. So sind bspw. die in Österreich aner-

kannten Volksgruppen der UngarInnen, SlowenInnen 

und KroatInnen, TschechInnen und SlowakInnen nach 

dem Zerfall der Monarchie Österreich-Ungarn in 

Österreich zu Minderheiten geworden. Als neue 

Minderheiten gelten vorwiegend ZuwanderInnen und 

WanderarbeiterInnen. Daneben werden manchmal 

auch Gruppen wie Homosexuelle, Behinderte oder 

anderweitig (mehrfach) diskriminierte gesellschaftliche 

Gruppen unter diesem Begriff zusammengefasst 

(Hilpold 2004: 81). Gemeinsam ist den (alten und 

neuen) Minderheiten jedoch, dass sie besonderen 

Schutz vom Staat erhalten und eigene Rechte haben. 

Dazu gehört unter anderem das Recht, die eigene 

Sprache privat und in der Öffentlichkeit zu verwenden, 

den eigenen Namen zu verwenden, die eigene Kultur 

und/oder Religion beizubehalten und zu pflegen. Der 

Staat darf keine Maßnahmen setzen, die darauf 

hinauslaufen, die (sprachliche, kulturelle, ethnische, 

etc.) Besonderheit oder Gemeinsamkeit dieser Gruppe 
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aufzulösen (z.B. die Verwendung der Sprache 

verbieten, sodass diese langsam in Vergessenheit 

gerät).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Auswanderungsland zum Einwanderungs-

land: Die Entstehung neuer Minderheiten in 

Österreich 

 

Österreich war in seiner Geschichte lange Zeit eher ein 

Auswanderungsland – ebenso wie Europa lange eher 

ein Auswanderungskontinent war. In der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1910 wanderten etwa 

1,84 Millionen Menschen aus Österreich nach Übersee 

aus (Fassmann/Münz 1995: 23). Durch die beiden 

Weltkriege und die vielfältigen Vertreibungen und 

politischen Umwälzungen nach 1945 waren Millionen 

von Menschen innerhalb Europas unterwegs. Zwischen 

1945 und 1950 wurden in Österreich etwa eine Million 

so genannte Volksdeutsche und Flüchtlinge aus (vor 

allem) Osteuropa aufgenommen. Gleichzeitig be-

fanden sich etwa 1,6 Millionen ausländische ehemalige 

ZwangsarbeiterInnen, Kriegsgefangene und KZ-

InsassInnen in Österreich, die Großteils das Land rasch 

verließen (Fassmann/Münz 1996: 2011f). In der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich 

Österreich – so wie ein Großteil der wohlhabenden 

Industrienationen – zu einem Einwanderungsland. Eine 

wichtige Rolle spielte dabei die Arbeitsmigration bzw. 

die so genannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen. 

Nach der ersten Wiederaufbauphase nach dem 

Zweiten Weltkrieg wuchs die Wirtschaft in Österreich 

in den 1950er Jahren stark an, was zu einer großen 

Nachfrage nach Arbeitskräften und Ende der 1950er 

Jahre erstmals zu einem Arbeitskräftemangel führte 

(Koch et al. 2013: 27). In Kärnten setzte der 

Wirtschaftsaufschwung in den 1960er Jahren ein und 

war von einem Strukturwandel begleitet. Während die 

Bedeutung von Landwirtschaft und Bergbau sank, 

wurden der Dienstleistungssektor und der 

Fremdenverkehr (rund um die Kärntner Seen) ebenso 

zu Wirtschaftsmotoren wie Elektroindustrie, 

Metallverarbeitung und Maschinenbau. Trotz des 

wirtschaftlichen Wachstums verließen aber viele 

Kärntner und Kärntnerinnen ihr Bundesland: Zwischen 

1961 und 1988 wanderten 51.200 Personen in andere 

Bundesländer oder ins Ausland ab. Dieser Trend ist bis 

heute für Kärnten zu beobachten. Dies verstärkte den 

Bedarf an Arbeitskräften in Kärnten (Koch et al. 2013: 

28). Unten stehende Tabelle (Abb. 1) zeigt den 

Wanderungssaldo des Bundeslandes Kärnten seit 1961 

im Vergleich zu Gesamtösterreich. Das bedeutet, es 

zeigt an, ob in einem Jahr mehr Menschen zu- oder 

abgewandert sind. Dabei wird deutlich, dass es in 

Kärnten häufig mehr Abwanderung als Zuwanderung 

gegeben hat.  

Daher forderten ArbeitgeberInnenverbände eine 

Öffnung des österreichischen Arbeitsmarkts für 

ausländische Arbeitskräfte. Dies war keine 

ungewöhnliche Maßnahme: Die Schweiz warb bereits 

seit 1948 und Deutschland seit 1955 aktiv um 

ausländische Arbeitskräfte (Koch et al.  2013: 29). Das 

führte unter anderem auch dazu, dass viele 

ÖsterreicherInnen Arbeit in Deutschland und der 

Schweiz suchten, wo sie sich bessere Verdienst-

möglichkeiten erhofften. Diese Migrationsbewegungen 

(auch eine Form der Gastarbeit) verstärkten den 

Internationale Dokumente, die sich mit Minderheiten 

auseinandersetzen: 

Internationale Minderheitendeklaration (UNO; 1992) 

Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minder-

heiten (Europarat; 1995) 

Europäische Charta der Regional- oder Minder-

heitensprachen (Europarat; 1992) 

Konvention zum Schutz der Rechte der Wanderarbeiter 

(UNO; 1990 formuliert, bisher nicht in Kraft getreten) 
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Arbeitskräftemangel in Österreich. Daher wurde 1961 

ein Anwerbeabkommen zwischen Österreich und 

Italien, 1962 mit Spanien, 1963 mit der Türkei und 

1966 mit Jugoslawien abgeschlossen. Arbeitgeber-

Innen- und ArbeitnehmerInnenverbände einigten sich 

jedes Jahr auf ein so genanntes Kontingent, also eine 

Anzahl von ausländischen Arbeitskräften, die in einem 

Jahr in Österreich eine Arbeitserlaubnis und eine 

Aufenthaltsgenehmigung bekommen sollten. Dabei 

wurde einerseits ein österreichweites Kontingent 

festgesetzt, das dann wiederum auf die einzelnen 

Bundesländer je nach „Bedarf“ der Wirtschaft verteilt 

wurde.  

 

Wanderungssaldo Österreichs und Kärntens  
1961 – 2014 

 
Jahr 

 
Österreich  

 
Kärnten 

 
Jahr 

 
Österreich  

 
Kärnten 

1961 -2.679 -1.641 1988 13.207 -279 

1962 1.521 -1.556 1989 45.151 1.307 

1963 4.744 -1.404 1990 58.562 1.794 

1964 3.246 -1.287 1991 76.816 3.614 

1965 10.518 -599 1992 71.480 4.625 

1966 19.049 894 1993 33.517 702 

1967 21.712 566 1994 3.012 -114 

1968 -6.970 -4.923 1995 2.080 197 

1969 5.512 -2.261 1996 3.880 -1.160 

1970 10.406 -2.606 1997 1.537 -881 

1971 31.727 648 1998 8.451 -388 

1972 35.826 2.052 1999 19.787 -128 

1973 34.018 1.334 2000 17.272 -1.003 

1974 -16.550 -2.322 2001 36.856 219 

1975 -24.543 -4.126 2002 33.294 -889 

1976 7.766 -637 2003 39.873 -291 

1977 12.545 67 2004  50.826  1.129  

1978 -8.774 -681 2005 44.332 -224 

1979 -2.146 -924 2006 24.103 491 

1980 9.356 -123 2007 25.470 795 

1981 29.519 -175 2008 24.650 401 

1982 -23.410 457 2009 17.053 -497 

1983 -1.627 215 2010 21.316 -456 

1984 2.830 -523 2011 30.705 200 

1985 5.641 -713 2012 43.797 476 

1986 6.223 -71 2013 54.728 1.447 

1987 1.871 -106 2014 72.324 2.757 
Abb.1:  Wanderungssaldo 1961 – 2014 (Quelle: Statistik Austria 2015) 

 

 

Das GastarbeiterInnenmodell   

 

Die ursprüngliche Idee der GastarbeiterInnen war ein 

Rotationsprinzip: Wie das Wort „Gast“ schon 

impliziert, sollten die Menschen für einen kurzen 

Zeitraum in Österreich arbeiten und dann in ihre 

Heimatländer zurückkehren – es würden dann andere 

ArbeiterInnen nachrücken. Aus verschiedenen Grün-

den kam es in der Praxis aber kaum zu solch 

kurzfristigen „Rotationen“. Einerseits wünschten die 

ArbeitgeberInnen, dass über längere Zeiträume die 

gleichen ArbeiterInnen in ihren Betrieben bleiben, 

damit sie betriebsinternes Wissen ansammeln können. 

Andererseits wollten auch die so genannten Gast-

arbeiterInnen längerfristig in Österreich bleiben, 

holten ihre Familie nach oder gründeten hier Familien.  

Mit dem Erdölschock 1973 und der nachfolgenden 

Wirtschaftskrise sank auch in Österreich der Bedarf 

nach (ausländischen) Arbeitskräften. Die jährlichen 

Kontingente wurden stark gekürzt, bzw. fand 1974 ein 

offizieller Anwerbestopp statt. Viele verloren ihre 

Arbeit oder Arbeitsbewilligung und kehrten wieder in 

ihre Heimatländer zurück. Ab Mitte der 1980er Jahre 

erholte sich die Wirtschaft wieder deutlich und auch 

die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte stieg wieder 

an (Fassmann/Münz 1995: 51). Der Zugang zum 

Arbeitsmarkt wurde aber seit 1975 durch das so 

genannte Ausländerbeschäftigungsgesetz strenger 

geregelt. Dennoch verlängerten viele so genannte 

GastarbeiterInnen ihre Aufenthaltsgenehmigung – sie 

hatten häufig schon viele Jahre hier verbracht und 

auch Familien gegründet.  

Durch den wirtschaftlichen Aufschwung der 1960er 

und frühen 1970er Jahre wurden in Österreich 

ausländische Arbeitskräfte benötigt. Vor allem die 

Wirtschaftskammer strebte dabei eine Regelung der 

Gastarbeiterzuwanderung an.  
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1964 eröffnete die österreichische Anwerbekommission 

im Zentrum Istanbuls ein Büro, um türkische Gast-

arbeiterInnen für den österreichischen Arbeitsmarkt zu 

rekrutieren.  

(Foto: Ausstellung Gastarbajteri) 

 

 

 

 

 

 

GastarbeiterInnen in einer Wiener Fischfabrik; 1970er 

Jahre  (Foto: Ausstellung Gastarbajteri  

© C. Bojanovic Gastarbajteri) 

 

 

 

 

 

 

 

1971 fand der erste Bustransport von türkischen 

Gastarbeitern nach Österreich statt  

(Istanbul 1971, Foto: Hürriyet) 

 

 

Die staatliche Politik folgte der Idee des 

Rotationsprinzips. An eine dauerhafte Niederlassung in 

Österreich war dabei von beiden Seiten nicht gedacht. 

Mit der Wirtschaftskrise ab 1973 sank der Bedarf an 

ArbeiterInnen aus dem Ausland. In den folgenden 

Jahren zogen vor allem Familienangehörige der 

„GastarbeiterInnen" nach. Aus der (Gast-) Arbeiter-

migration wurde eine dauerhafte Zuwanderung. 

Aufgrund der veränderten Wirtschaftslage und 

strengeren rechtlichen Regelungen für Zuwanderung 

stagnierte der Anteil an ausländischen Arbeitskräften 

(und somit an ausländischer Bevölkerung) in Österreich 

in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre (Migration & 

Integration 2015: 24). Durch den EU-Beitritt 

Österreichs 1995 und die stärkere Integration der EU 

wächst seit Ende der 1990er Jahre der Anteil der 

ausländischen Bevölkerung in Österreich wieder an – 

allerdings nicht mehr durch Zuwanderung aus den 

Herkunftsländern der früheren GastarbeiterInnen (vor 

allem Türkei und ehemaliges Jugoslawien), sondern 

durch Zuwanderung aus anderen EU-Mitgliedsstaaten. 

In der untenstehenden Grafik (Abb.2) wird dargestellt, 

welche Länder die wichtigsten Herkunftsländer von 

ZuwanderInnen in Österreich sind. Die größte Gruppe 

fremder StaatsbürgerInnen kommt aus Deutschland 

(170.475 Personen), gefolgt von der Türkei (115.433 

Personen) und den Ländern des ehemaligen 

Jugoslawien (Serbien: 114.289 Personen, Bosnien und 

Herzegowina: 92.527 Personen, Kroatien: 66.475). An 

diesen größten Herkunftsländern lässt sich die 

Zuwanderungsgeschichte, die eben kurz dargestellt 

wurde, gut ablesen: ZuwanderInnen kommen 

vorwiegend aus anderen EU-Staaten (Deutschland, 

Polen, Ungarn, Rumänien, Kroatien) bzw. aus 

Herkunftsländern ehemaliger „GastarbeiterInnen“ (vor 

allem Türkei und ehemaliges Jugoslawien). Das zeigt, 

dass Zuwanderung eine Gesellschaft nachhaltig prägt. 
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Zuwanderung nach Österreich in Zahlen 

Österreich hat sich also seit den 1960er Jahren 

langsam zu einem Einwanderungsland entwickelt. 

Vorwiegend ist dies auf die Arbeitsmigration und deren 

längerfristige Auswirkungen zurückzuführen. Von 1961 

bis 1974 kamen etwa 265.000 Menschen nach 

Österreich, Großteils aus der Türkei und Jugoslawien 

(Abb. 2) (Bauer 2008, zit. in Koch/Ratkovic 2013: S. 30). 

Insgesamt lebten 2014 in Österreich 1,146 Millionen 

Menschen mit einer ausländischen Staatsange-

hörigkeit, das sind 13,3% der Gesamtbevölkerung.  

Abb.2:Herkunftsländer der größten Gruppen nicht-österreichischer 

Staatsbürgerschaft (Quelle: Migration und Integration 2015,  

© Demokratiezentrum Wien) 

 

Diese Menschen sind aber keineswegs „gleichmäßig“ 

auf Österreich verteilt. Zwischen den einzelnen 

Bundesländern gibt es große Unterschiede betreffend 

dem Anteil der nichtösterreichischen Bevölkerung. Den 

größten Anteil an nichtösterreichischen Staatsan-

gehörigen gibt es in Wien (25,6%), gefolgt von 

Vorarlberg (15%). Die wenigsten MigrantInnen leben 

demnach im Burgenland (7,3%), in Niederösterreich 

(8,3%), Steiermark und Kärnten (beide 8,7%). 

Betrachtet man nicht die Staatsangehörigkeit 

(Nationalität) der Menschen, sondern den 

Migrationshintergrund, so stellt sich die 

Zusammensetzung der österreichischen Bevölkerung 

wiederum etwas anders dar. Die Nationalität eines 

Menschen kann sich im Laufe seines Lebens ändern, 

z.B. durch Einbürgerung. Einen Migrationshintergrund 

kann man hingegen nicht „ablegen“, da sich dieses 

Merkmal auf den Geburtsort bezieht: Ein Mensch hat 

einen Migrationshintergrund, wenn er entweder selbst 

oder seine beiden Eltern im Ausland geboren ist/sind. 

Derzeit haben in Österreich 20,4% der Bevölkerung 

einen solchen Migrationshintergrund, wie Abbildung 

Nr. 3. zeigt.  

 

Abb.3: Zusammensetzung der österreichischen Bevölkerung nach 

Migrationshintergrund (© Demokratiezentrum Wien) 

 

Auch die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist 

nicht gleichmäßig in Österreich verteilt. Wiederum hat 

Wien den höchsten Anteil zu verzeichnen (40,7%), 

gefolgt von Vorarlberg (24,%). Den niedrigsten Anteil 

an Bevölkerung mit Migrationshintergrund haben 

Kärnten (10,9 %), Burgenland (11,%) und die 

Steiermark (12%).  
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Die Verteilung der ZuwanderInnen innerhalb 

Österreichs spiegelt bis zu einem gewissen Grad auch 

die Migrationsgeschichte bzw.  die wirtschaftliche Ent-

wicklung wider (siehe auch Timeline: Phasen der 

österreichischen Einwanderungspolitik). Bundesländer 

mit mehr (verarbeitender) Industrie hatten ab den 

1960er Jahren stärkeren Bedarf nach (ausländischen) 

Arbeitskräften, weswegen es dorthin mehr Zu-

wanderung gab, z.B. Wien, Vorarlberg oder Tirol.  

 

Österreich als sicherer Staat –  

Flüchtlinge in Österreich 

 

Neben der Arbeitsmigration gab es auch mehrere 

Fluchtbewegungen nach Österreich. So flüchteten 

1956/57 etwa 180.000 Ungarn und Ungarinnen nach 

Österreich – die österreichische Bundesregierung er- 

 

   Abb. 4: Entwicklung der Asylanträge sowie der positiven und negativen  

   Bescheide von 1981 bis 2014 (© Demokratiezentrum Wien) 

teilte damals per Ministerratsbeschluss allen 

Menschen Asyl. 1968/69 verließen nach dem so 

genannten Prager Frühling etwa 162.000 TschechInnen 

und SlowakInnen ihre Heimat – viele nutzten Öster-

reich allerdings nur als Transitland und blieben nicht 

lange in Österreich – etwa 12.000 TschechInnen 

suchten um Asyl an. 1981/82 kamen nach der 

Verhängung des Kriegsrechts in Polen zwischen 

120.000 und 150.000 Menschen nach Österreich – 

wiederum blieb aber nur ein Teil von ihnen 

längerfristig in Österreich und suchte um Asyl an (etwa 

30.000 PolInnen; Wanderausstellung Migration on 

Tour).    

In den 1970er und 1980er Jahren gab es aber auch in 

weiter entfernten Ländern Krisen, die zu größeren 

Fluchtbewegungen führten (Fassmann/Münz 1995: 

34). So kamen beispielsweise nach dem Putsch des 

Diktators Augusto Pinochet viele ChilenInnen nach  
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Österreich, nach der „Iranischen Revolution“ 1979 

verließen viele Menschen ihr Land. In Staaten wie 

Afghanistan herrschen schon seit Jahrzehnten blutige 

Konflikte, so dass immer wieder Menschen von dort in 

ein sicheres Land aufbrechen. Auch in den letzten 

Jahren mussten weltweit aufgrund von Kriegen, 

Katastrophen und Konflikten wieder viele Menschen 

ihre Länder verlassen. Im August 2015 registrierte das 

UNHCR weltweit etwa 60 Millionen Flüchtlinge – so 

viele wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht  mehr.  

Die obenstehende Grafik (Abb.4) zeigt die Entwicklung 

der Asylanträge in Österreich seit den 1980er Jahren. 

Die großen Spitzen bei den Antragszahlen sind 

vorwiegend auf Konflikte oder Krisen zurückzuführen, 

die viel Menschen zur Flucht zwingen. 2014 gab es 

insgesamt 28.064 Asylanträge in Österreich. Im selben 

Jahr wurden 22.563 Verfahren entschieden, wovon 52 

% positiv waren – die Menschen haben also Asyl 

bekommen, 44 % waren negativ, die übrigen Verfahren 

wurden eingestellt. 
 

 

Wie verändert Zuwanderung die Gesellschaft?  

 

Die oben beschriebenen Migrationstrends der letzten 

Jahrzehnte haben die Zusammensetzung der 

österreichischen Bevölkerung verändert. Lag der 

AusländerInnen-Anteil in Österreich 1960 bei 1,4 

Prozent (rund 100.000 Menschen), so liegt er heute bei 

13,3 Prozent (rund 1,15 Millionen Menschen). 

Zuwanderung führt zu mehr Vielfalt in einer 

Gesellschaft. Als Folge der beschriebenen 

„GastarbeiterInnen“-Migration sowie mehrerer 

Flüchtlingswellen entstanden in Österreich ver-

schiedene Gruppen mit gemeinsamer Herkunft, 

Religion, Sprache oder Kultur, wie etwa türkische, 

serbische, kroatische oder bosnische ZuwanderInnen 

und ihre Nachkommen. Gibt es also neue 

Minderheiten in Österreich? 

Derzeit sind in Österreich sechs Volksgruppen als 

„autochthone“ Minderheiten anerkannt: SlowenInnen 

in Kärnten und der Steiermark, KroatInnen im 

Burgenland, UngarInnen im Burgenland und Wien, 

Roma und Sinti in ganz Österreich, TschechInnen in 

Wien sowie SlowakInnen in Wien. Insgesamt leben laut 

Spracherhebung bei der letzten Volkszählung 2001 in 

Österreich etwa 120.000 Menschen, die eine dieser 

Volksgruppensprachen sprechen und sich selbst als 

einer Minderheit zugehörig fühlen. 

Durch die Zuwanderung der letzten Jahrzehnte sind 

große Gruppen von Menschen mit einer gemeinsamen 

Herkunft, Muttersprache (Umgangssprache), teils auch 

Religion und Kultur entstanden, die teilweise schon in 

dritter Generation in Österreich leben. Es leben 

beispielsweise 115.000 türkische StaatsbürgerInnen in 

Österreich. Im Kontext von Zuwanderung wird 

allerdings kaum von Minderheitenrechten gesprochen, 

sondern die erfolgreiche Integration von MigrantInnen 

in die Aufnahmegesellschaft wird als wichtiges 

politisches und gesellschaftliches Ziel vorgegeben. Es 

geht unter anderem darum, den ZuwanderInnen 

gleiche Rechte zu gewähren und sie in die Gesellschaft 

aufzunehmen. Von den ZuwanderInnen wird eine 

Integrationsleistung eingefordert, beispielsweise das 

Erlernen der Sprache. 

 

Gemäß den anfangs erwähnten Kriterien zur Definition 

einer Minderheit reicht die Tatsache, dass eine Gruppe 

gemeinsamer Herkunft oder Sprache in einem Land 

lebt, noch nicht aus, um von einer Minderheit zu 

sprechen. Neben den genannten objektiven Kriterien 

(eben z.B. gemeinsame Sprache) muss nämlich auch 

das subjektive Bedürfnis einer Gruppe gegeben sein, 

die gemeinsame Sprache, Religion, Kultur, etc. sowohl 

privat wie auch öffentlich zu pflegen und zu bewahren 

bzw. zu fördern. Eine Gruppe muss sich selbst als 

Gemeinschaft fühlen und für die Anerkennung als 

Minderheit eintreten. Darüber hinaus verändern sich 

die Migrationsformen über Zeit auch. Besonders die 

EU-Binnenmigration (Wanderung von EU-BürgerInnen 

innerhalb der Mitgliedsstaaten) ist meistens nicht 

mehr langfristig angelegt.  



 

 

Plattform Politische Bildung des Kärntner Landtags | 8 |   

Zuwanderung verändert also nicht nur die 

Zusammensetzung der Bevölkerung, sondern wirft 

auch die Frage auf, wie nun mit dem Spannungsfeld  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5: Teilbereiche der Integration (© Demokratiezentrum Wien) 

 

Download der Graphik unter: 

www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/img/Migrati

on_Ausstellung/teilbereicheIntegration.jpg 

„Integration in die Mehrheitsgesellschaft“ einerseits 

und „Schutz von Sprache, Religion oder Kultur von 

(neuen) Minderheiten“ andererseits umgegangen wird. 
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ÖsterreicherInnen im Ausland 

 

Österreich ist allerdings nicht nur Ziel von 

Zuwanderung, sondern auch Ausgangspunkt von 

Wanderungsbewegungen. Wie bereits angesprochen, 

suchten viele ÖsterreicherInnen ab den 1960er Jahren 

Arbeit in der Schweiz oder in Deutschland, wo sie sich 

bessere Arbeitsmöglichkeiten oder Aufstiegschancen 

erhofften. Jedes Jahr wandern österreichische 

Staatsangehörige aus – während andere wieder 

zurückkommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.6: Österreichische StaatsbürgerInnen im Ausland  
(© Demokratiezentrum Wien) 

 

 

 

 

 

 

 

Im Jahr 2014 verließen beispielsweise 21.274 

österreichische Staatsangehörige Österreich, während 

15.855 ÖsterreicherInnen aus dem Ausland (wieder) 

nach Österreich zogen. Insgesamt leben derzeit über 

552.000 österreichische StaatsbürgerInnen im Ausland. 

Die nächste Grafik (Abb.6) zeigt, wo die meisten 

ÖsterreicherInen leben. Genaue Statistiken führen die 

einzelnen Länder meistens nicht.  
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Glossar 

 

Asyl: Asylia (griechisch) heißt Unverletzlichkeit; asylaios 

bedeutet Zuflucht gewährend. Wer in einem Land z.B. auf 

Grund seiner Herkunft, seiner Religion oder seiner 

politischen Überzeugung verfolgt wird, hat das Recht, in 

einem anderen Land um Asyl anzusuchen. Das Recht auf Asyl 

ist ein Menschenrecht und viele Verfolgte suchen in anderen 

Ländern um Asyl an. Das Ansuchen bedeutet aber nicht, dass 

diesen Menschen auch Asyl gewährt wird. Die einzelnen 

Länder überprüfen die Asylansuchen genau. Die konkreten 

Bestimmungen zur Asylgewährung sind dabei von Land zu 

Land unterschiedlich. Nur ein geringer Anteil aller 

Asylsuchenden bekommt auch tatsächlich Asyl, bei der 

überwiegenden Mehrheit der AsylwerberInnen kommt es 

nach Ablauf des Asylverfahrens zur Abschiebung. 

 

Ausländerbeschäftigungsgesetz: Die Beschäftigung aus-

ländischer Arbeitskräfte wird in Österreich über das 

Ausländerbeschäftigungsgesetz rechtlich geregelt. Das 

Arbeitsmarktservice (AMS) ist für dessen Umsetzung 

zuständig. Bestimmte ausländische StaatsbürgerInnen sind 

von den Regelungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

jedoch ausgenommen, darunter Personen aus dem 

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Schweiz, 

bestimmte Familienangehörige, Asylberechtigte sowie 

Wissenschaftler. 

 

Binnenmigration: Im Gegensatz zur internationalen 

Migration, bei der Menschen von einem Land in ein anderes 

wandern, gehören zur Binnenmigration solche Wander-

ungsbewegungen, die innerhalb eines Landes stattfinden. 

Dazu kann etwa der Umzug vom Land in die Stadt oder von 

einem Bundesland in ein anderes gehören. Auch 

Migrationsbewegungen innerhalb einzelner Staaten-

verbände oder Kontinente werden als Binnenmigration 

bezeichnet (z.B. EU-Binnenmigration). 

 

Einwanderungsland: Ein Einwanderungsland ist ein Land, 

dessen Gesellschaft in besonderer Weise von der 

Zuwanderung aus dem Ausland geprägt ist. Ein klassisches 

Einwanderungsland sind etwa die USA, deren BürgerInnen 

fast vollständig von Einwandern und Einwanderinnen 

abstammen. Am einfachsten erkennt man ein 

Einwanderungsland, wenn man sich das Wanderungssaldo 

ansieht: Bei einem positiven Wanderungssaldo (es wandern 

pro Jahr mehr Leute ein als aus dem Land weg) spricht man 

von einem Einwanderungsland. 

  

Integration: Das Wort Integration stammt aus dem 

Lateinischen und bedeutet „Wiederherstellen eines 

Ganzen“. Im Zusammenhang mit Migration bezeichnet 

"Integration" die gleichberechtigte Aufnahme von 

MigrantInnen in die Mehrheitsgesellschaft und deren 

Akzeptanz – ohne dass die MigrantInnen sich dabei 

vollkommen an die Mehrheitsgesellschaft anpassen müssen. 

 

Kontingent: Als Kontingent oder Quote wird eine gesetzlich 

festgelegte Höchstzahl bezeichnet. In Österreich gibt es 

beispielsweise für Arbeitskräfte aus Drittstaaten 

Kontingente.  

 

Migrationshintergrund: In wissenschaftlichen Studien und 

statistischen Erhebungen wird die Bezeichnung 

"Migrationshintergrund" nicht immer einheitlich verwendet. 

Normalerweise werden Personen mit nichtösterreichischer 

Staatsbürgerschaft sowie Menschen, die nicht in Österreich 

geboren wurden, als Personen mit Migrationshintergrund 

bezeichnet. Das bedeutet, es werden MigrantInnen der 

ersten Generation (Geburtsort im Ausland) sowie der 

zweiten Generation, die häufig keine österreichische 

Staatsbürgerschaft besitzen, aber schon in Österreich 

geboren wurden, erfasst.  

 

Wanderungssaldo: Der Begriff Wanderungssaldo (auch: 

Wanderungsbilanz) stammt aus der demographischen 

Forschung und bezeichnet die Differenz zwischen 

Zuwanderung und Abwanderung. Ist die Zuwanderung in 

einem bestimmten Zeitraum und in ein bestimmtes Land 

größer als die Abwanderung, spricht man von einem 

positiven Wanderungssaldo; ist die Abwanderung größer als 

die Zuwanderung, spricht man von einem negativen 

Wanderungssaldo. 
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Didaktisches Material:  

 

Arbeitsblatt 1:  

Erarbeiten der Begriffe Migration und Minderheiten 

 

AB 2:  

Integration geht uns alle an 

 

AB 3:  

GastarbeiterInnen in Österreich –  

neue Minderheiten? 

 

AB 4:  

Mehrsprachigkeit –  

vom Konflikt zur Wertschätzung?  

 

AB 5:  

Umgang mit Sprachenvielfalt 

 

AB 6:  

Zweisprachigkeit im öffentlichen Raum  

 

AB 7:  

„Wir“ und „ihr“ oder „WIR GEMEINSAM“? 

Abbau von Vorurteilen  

 

AB 8:  

Identität und Integration  

 

AB 9:  

Spurensuche:  

Welche Migrationsgeschichten gibt es in meinem 

Umfeld? Anregungen für ein Schulprojekt 

 

AB 10:  

Wer entscheidet was?  

Politik im Mehrebenensystem 
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